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ANLAGE 2: Windenergiesensible Brutvogelarten und spezifische 

Abstandsempfehlungen 

Der Betrieb von WEA ist mit verschiedenen Auswirkungen auf die Avifauna verbunden. Zum 

einen können sie direkt mit den Rotorblättern (teils auch mit den Masten) kollidieren oder 

auch durch die Luftverwirbelungen im Bereich des Rotors abstürzen. Zum anderen können 

optische oder akustische Störreize zu Meideverhalten der Vögel führen, das dann einen 

Funktionsverlust des Lebensraumes (z.B. Brutplatzaufgabe, Verlust von Nahrungsflächen) 

oder auch eine Barrierewirkung zwischen Teillebensräumen mit sich bringt. 

Die Wirkmechanismen von WEA-Vorhaben betreffen die einzelnen Vogelarten in 

unterschiedlicher Intensität. Aufgrund des artspezifischen Verhaltens unterliegen die Arten 

unterschiedlich stark dem Risiko, durch Kollision mit den Rotorblättern und Türmen oder 

Naben von Windanlagen getötet oder schwer verletzt zu werden, so dass sie in freier Natur 

nicht überlebensfähig sind. Auch hinsichtlich optischer und akustischer Störreize ergeben 

sich artspezifische Empfindlichkeiten. 

Die LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN (LAG-VSW 2015) hat im sog. 

„Helgoländer Papier“ für eine Auswahl von Vogelarten, „die aufgrund ihrer Biologie und 

Autökologie grundsätzlich als besonders empfindlich gegenüber WEA einzustufen sind“ 

(WEA-sensible Arten), Abstandsempfehlungen zu deren Brutplätzen herausgegeben. Diese 

Mindestabstände werden, auf Grundlage der Auswertung einer Vielzahl von artspezifischen 

Publikationen und Daten sowie von Expertenmeinungen, als „Beurteilungsmaßstab“ für 

WEA-Planungen empfohlen. 

Diese Auswahl an Vogelarten und die entsprechenden Abstandsempfehlungen der LAG-

VSW (2015) sollten den Mindeststandard für WEA-Planungen darstellen, sie sind jedoch aus 

rein fachlicher Sicht durch weitere Arten und Abstände zu ergänzen (vgl. Tabelle unten). 

Zudem müssen die Risikobewertungen und Abstandsempfehlungen fortlaufend vor dem 

Hintergrund aktueller Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Untersuchungen zu den 

Auswirkungen von Windenergieanlagen auf WEA-sensible Arten überprüft und ggf. 

angepasst werden.1 Z.B. bestehen hinsichtlich der Auswirkungen von WEA auf die Wald 

bewohnenden Specht- und Eulenarten noch deutliche Wissensdefizite. Da diese Arten vor 

allem akustisch kommunizieren und mit Ausnahme des Sperlingskauzes die Eulen fast 

ausschließlich akustisch Beute orten, ist nach ILLNER (2012) anzunehmen, dass diese Arten 

akustisch durch den Betrieb von WEA beeinträchtigt werden können. 

Beachte: Wenn sich das Vorkommen der unten genannten Brutvogelarten in 

Schutzgebieten befindet, dann ist hier auch der empfohlene Mindestabstand zu diesem 

besonderen Lebensraum (vgl. ANLAGE 1) zu berücksichtigen! Somit muss ggf. der höhere 

Abstand von mind. 1200m/ 10-fache Anlagenhöhe zum Schutzgebiet eingehalten werden. 

                                                
1 Informationen zu aktuellen Untersuchungsergebnissen hierzu finden sich u.a. in LANGGEMACH & DÜRR (2017) in 

der jeweils aktualisierten Fassung. 
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Geht der empfohlene artspezifische Abstand zum Brutplatz/ Schlafplatz darüber hinaus, 

dann muss dieser maßgeblich sein. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bei der Zusammenstellung der besonders kollisionsgefährdeten Arten durch die LAG-VSW 

(2015) wurde auch auf Angaben von Schlagopferzahlen der "Zentralen Fundkartei über 

Anflugopfer an WEA" bei der Staatlichen Vogelschutzwarte des Landes Brandenburg (DÜRR 

2017) zurückgegriffen. Ein Ziel dieser Datenbank ist es, durch das Zusammentragen 

verfügbarer Daten zu Kollisionen an WEA, Erkenntnisse über das kollisionsbedingte 

Gefährdungspotenzial der verschiedenen Arten zu gewinnen. Auf der Internetseite der 

Zentralen Fundkartei wird zwar auf Folgendes hingewiesen:  

"Die Datenbank verfolgt keinen wissenschaftlichen Ansatz zur Datenerhebung und es gibt 

bisher auch keine flächenhafte Suche und Erfassung von Anflugopfern an WEA. [...] Die 

Herkunft der Daten ist sehr heterogen. Die Datenbank beinhaltet vor allem bei den Vögeln in 

hohem Maße Zufallsfunde und nur in begrenztem Umfang flossen Daten aus gezielten, 

stichprobenartigen oder auch im Rahmen von behördlicherseits festgelegten 

Begleituntersuchungen oder auch im Rahmen von Forschungsvorhaben systematisch 

betriebenen Nachsuchen ein. [...] Gerade die sehr großen Differenzen in der regionalen 

Bereitschaft zur Kontrolle von WEA und Meldung von Funden erschweren Aussagen zur 

Größenordnung der Verluste und Betroffenheit von einzelnen Arten oder Artengruppen in den 

verschiedenen Regionen Deutschlands." 

Dennoch sind anhand dieser Daten Auswertungen hinsichtlich der relativen Gefährdung der 

verschiedenen Arten möglich – auch wenn es sich dabei nicht um wissenschaftlich fundierte 

Auswertungen handeln kann. Es kann aber zwischen Arten mit einem grundsätzlich hohen 

und einem geringen Schlagrisiko unterschieden werden. 

Auf Grundlage der Daten aus dieser Schlagopferdatei (Stand: 5. Dezember 2011) unter 

Verwendung von Brutbestandszahlen und unter verschiedenen Annahmen, wie z.B. der 

Fundwahrscheinlichkeit aufgrund der Größe der Art, schätzte ILLNER (2012) dann auch 

artspezifische Kollisionsrisiken an WEA und stufte dieses Risiko in Klassen von sehr gering 

(1) bis sehr hoch (5) ein. Diese Einstufung der Kollisionsgefährdung wurde mit den Daten der 

Schlagopferdatei mit Stand von Januar 2017 aktualisiert und fortgeschrieben (ILLNER 2017). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Empfehlungen der LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN (LAG-VSW 

2015) beinhalten einen Mindestabstand (in Anlehnung an die Vorgängerversion des 

Helgoländer Papiers aus 2008 hier und nachfolgend „Ausschlussbereich“ genannt) und 

einen sog. Prüfbereich: Der Ausschlussbereich gibt den einzuhaltenden Mindestabstand 

zwischen dem Brutplatz/ Brutvorkommen und einer WEA2 an. In diesem Bereich findet der 

„überwiegende Teil der Aktivitäten zur Brutzeit“ (> 50% der Flugaktivitäten) statt und ist damit 

                                                
2
 Anm. der Verfasser: Dieser Mindestabstand bemisst sich an der Entfernung zum Turm plus Rotorradius. Die 

Abstandsempfehlungen beziehen sich auf Abstände zu einer bzw. einen Radius um eine Einzelanlage. Sie sind 

jedoch auch anwendbar auf einen Windpark, d.h. auf die äußeren WEA, bzw. auf eine Konzentrationszone. 
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die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Vögel (eines Individuums) erhöht. Der Prüfbereich 

gibt für Arten mit einem großen Aktionsraum den Radius an, innerhalb dessen das 

Vorhandensein von wichtigen Teilhabitaten, die regelmäßig angeflogen werden, geprüft 

werden soll. Mithilfe einer Raumnutzungsanalyse (vgl. ANLAGE 3) sollen („bei Vorliegen 

substantieller Anhaltspunkte“ (vgl. unten))  Räume erfasst werden, in denen die 

Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Vögel (eines Individuums) erhöht sein kann, wie 

regelmäßig genutzte Flugrouten, Jagd- und Streifgebiete der Brut- und Jungvögel, 

Schlafplätze, Hänge und Waldränder für die Nutzung von thermischen wie auch Thermik 

unabhängigen Aufwinden. 

In dem Ausschlussbereich um einen Brutplatz der WEA-sensiblen Arten (oder einen in 

ANLAGE 1 genannten Schlafplatz), d.h. in einem Radius des empfohlenen Mindestabstands 

zu einer WEA, ist aufgrund der Vielzahl und der Regelmäßigkeit von Flugbewegungen von 

einer deutlich erhöhten Kollisionsgefährdung auszugehen. Oder es ist bei Unterschreitung 

des Mindestabstands von einer Scheuchwirkung auszugehen, die ein Meideverhalten der 

Vögel und damit den Funktionsverlust der Flächen/ eine Barrierewirkung zur Folge haben 

kann. Diese Bereiche sollten daher als Tabuflächen für WEA-Planungen behandelt werden, 

die Mindestabstände sollten nicht unterschritten werden. 

Werden Brutplätze der Arten mit großem Aktionsraum (oder die in ANLAGE 1 genannten 

Schlafplätze) außerhalb des Ausschlussbereichs, jedoch innerhalb des Prüfbereichs um 

eine geplante WEA herum kartiert,3 so ergibt sich ein erhöhter Prüfaufwand, um die 

regelmäßig genutzten Teilhabitate und entsprechenden Flugkorridore zu erfassen (s. 

ANLAGE 3/ Raumnutzungskartierung). Denn auch hier ist dann von einer erhöhten 

Kollisionsgefährdung oder einem Meideverhalten auszugehen. Diese Bereiche sind dann 

ebenfalls als Tabuflächen zu behandeln. 

Nachfolgend werden die beiden Bereiche (Ausschluss- und Prüfbereich) und verschiedene 

Fallkonstellationen bei der Planung von WEA grafisch dargestellt: 

                                                
3
 Anm. der Verfasser: Dies entspricht der obigen Formulierung „bei Vorliegen substantieller Anhaltspunkte“. 
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Quellen: LAG-VSW (2015), leicht verändert (Verzicht auf die Bemerkungen zu den Mindestabständen), und ergänzt durch Angaben aus ILLNER (2017), LUBW (2013), NLT (2014) 
sowie ergänzt aufgrund von Experteneinschätzungen** (vgl. auch BASTOS et al. (2015), BERGEN (2001), DIEZ et al. (2011), MORINHA et al. (2014), MÜLLER & ILLNER (2001), PEARCE-
HIGGINS (2009)), Auswahl nach Experteneinschätzung 

Erläuterungen: 

Ausschlussbereich: in diesem Radius um den Schlafplatz soll die Errichtung von WEA unterbleiben; Prüfbereich: in diesem Radius um den Schlafplatz soll geprüft werden, ob ein 
geplanter WEA-Standort im Bereich regelmäßig genutzter Flugrouten oder Nahrungsflächen liegt  

ergänzte Arten aufgrund der Gefährdungsklasse nach ILLNER (2017): alle Arten mit hohem und sehr hohem Risiko ergänzt 

ergänzte Arten aus LUBW (2013), NLT (2014): soweit nicht zusätzlich gekennzeichnet stammen die Abstandsempfehlungen aus derselben Quelle 

Arten**/ Mindestabstandsempfehlungen** = ergänzt aufgrund von Experteneinschätzung (und Ausschlussbereich Kranich geändert: 1.000 statt 500m) 

Arten, für die aktuell kein Brutvorkommen bekannt, aber deren Wiederansiedlung möglich ist, werden regulär aufgeführt (Fischadler, Kornweihe, Rohrdommel, Seeadler, 
Sumpfohreule) 

WEA-sensible Brutvogelarten in NRW 
Mindestabstandsempfehlungen [m] 
(Erg. der Verf.: Abstand zum Turm plus Rotorradius) 

Kollisionsrisiko 
nach ILLNER (2017) 

  Ausschlussbereich Prüfbereich  

Baumfalke Falco subbuteo 500 3.000 4 

Bekassine Gallinago gallinago 500 1.000 3 

Eiderente 
(ILLNER 2017) 

Somateria mollissima 500** 1.000** 4 

Feldlerche** 
(MORINHA et al. 2014, BASTOS et 
al. 2015) 

Alauda arvensis 500** 1.000** 3 
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Fischadler Pandion haliaetus 1.000 4.000 5 

Grauammer 
(ILLNER 2017) 

Emberiza calandra 500** -** 4 

Großer Brachvogel Numenius arquata 500 1.000 - 

Habicht 
(ILLNER 2017) 

Accipiter gentilis 500** 1.000** 4 

Haselhuhn Tetrastes bonasia 1.000 - - 

Heidelerche** 
(DIEZ et al. 2011) 

Lullula arborea 500** 1.000** 3 

Höckerschwan 
(ILLNER 2017) 

Cygnus olor 500** 1.000** 4 

Kiebitz Vanellus vanellus 500 1.000 3 

Kolkrabe 
(ILLNER 2017) 

Corvus corax 500** -** 4 

Kornweihe Circus cyaneus 1.000 3.000 5 

Kranich Grus grus 1.000** 2.000** 4 
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Krickente 
(ILLNER 2017) 

Anas crecca 500** 1.000** 4 

Mäusebussard 
(NLT 2014, auch ILLNER 2017, s. 
auch LANGGEMACH & DÜRR 2017, 
GRÜNKORN et al. 2016) 

Buteo buteo 500 1.000 5 

Raubwürger 
(LUBW 2013) 

Lanius excubitor 500 1.000** 3 

Rohrdommel Botaurus stellaris 1.000 3.000 - 

Rohrweihe Circus aeroginosus 1.000 3.000** 4 

Rotmilan Milvus milvus 1.500 4.000 5 

Rotschenkel Tringa totanus 500 1.000 - 

Schleiereule 
(ILLNER 2017) 

Tyto alba 500** 1.000** 4 

Schwarzmilan Milvus migrans 1.000 3.000 5 

Schwarzstorch Ciconia nigra 3.000 10.000 4 

Seeadler Haliaeetus albicilla 3.000 6.000 5 
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Sperber 
(ILLNER 2017) 

Accipiter nisus 500** 1.000** 4 

Stockente 
(ILLNER 2017, s. auch GRÜNKORN 
et al. 2016) 

Anas platyrhynchos 500** 1.000** 4 

Sumpfohreule Asio flammeus 1.000 3.000 5 

Turmfalke 
(NLT 2014, s. auch ILLNER 2017, 
BARRIOS & RODRIGUEZ 2004) 

Falco tinnunculus 500 1.000 4 

Uferschnepfe Limosa limosa 500 1.000 - 

Uhu Bubo bubo 1.000 3.000 5 

Wachtel** 
(BERGEN 2001, ILLNER 2016, 
MÜLLER & ILLNER 2001, PEARCE-
HIGGINS 2009) 

Coturnix coturnix 500** -** - 

Wachtelkönig Crex crex 500 - - 

Waldohreule 
(NLT 2014) 

Asio otus 500 1.000 3 

Waldschnepfe Scolopax rusticola 500 - 3 
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Wanderfalke Falco peregrinus 1.000 3.000** 5 

Weißstorch Ciconia ciconia 1.000 2.000 5 

Wespenbussard Pernis apivorus 1.000 3.000** 4 

Wiesenweihe Circus pygargus 1.000 3.000 5 

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 500 - - 

Zwergdommel Ixobrychus minutus 1.000 - - 

Koloniebrüter: 

Möwen Laridae 1.000 3.000 

Sturmmöwe (Larus canus), 
Silbermöwe (Larus 
argentatus), Lachmöwe 
(Larus ridibundus): 4; keine 
weiteren Arten 

Reiher Ardeidae 1.000 3.000 
Graureiher (Ardea cinerea): 
4; keine weiteren Arten 

Seeschwalben Sternidae 1.000 mind. 3.000 

Trauerseeschwalbe 
(Chlidonias niger): 4, 
Flussseeschwalbe (Sterna 
hirundo): 3; keine weiteren 
Arten 
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